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Anlage-Nr.: 2.7
Bebauungsplan Nr. 109 – Waubacher Weg - 

Beratung und Entscheidung über Stellungnahmen der Behörden 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Antragsteller/in 
 
Anschrift: 

RWE Power AG 
Stüttgenweg 2 
50935 Köln 

Antrag: Wir weisen darauf hin, dass die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Blatt L5102 im gesamten Plangebiet Böden ausweist, die humoses Bodenmate-
rial enthalten. 
Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum
tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in
Ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belas-
tung diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren müssen. Das ge-
samte Plangebiet ist daher wegen der Baugrundverhältnisse gemäß § 5 Abs.3 
Nr. 1 BauGB als Fläche zu kennzeichnen, bei deren Bebauung ggf. besondere
bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind. 
Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054 „Baugrund – Sicherheitsnachweise im 
Erd- und Grundbau“ und der DIN 18 196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikati-
on für bautechnische Zwecke“, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des
LandesNordrhein-Westfalen zu beachten. 

Beschluss: 
 
 

Der Stellungnahme wird entsprochen. 

Begründung: Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Abstimmung dafür dagegen Enthaltung 

Bau- und Umweltaus-
schuss     

Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Infrastruk-

tur und Marketing 
   

Haupt- und 
Finanzausschuss    
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